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1.  die Gewährträgerversammlung

2.  der Vorstand.

(2) Mitglieder von Organen dürfen an der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht teilneh-
men, deren Entscheidung

1.  ihnen selbst,

2.   einem Angehörigen im Sinne des §  15 Abgabenord-
nung,

3.  einem Unternehmen, bei denen sie

 a)  Gesellschafter oder

 b)   Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichts-
organs sind,

 einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 
In Bezug auf Vorstandsmitglieder gilt Satz 1 Nummer 3 
Buchstabe b nicht, soweit sie Organfunktionen in Betei-
ligungsunternehmen der Anstalt ausüben.

§ 4
Gewährträgerversammlung

(1) Die Gewährträgerversammlung ist von ihrem Vorsit-
zenden mindestens zweimal jährlich und im Übrigen 
dann einzuberufen, wenn eines der Vertragsländer oder 
der Vorstand es unter Angabe der Verhandlungsgegen-
stände beantragt.

(2) Die Einladung zu der Gewährträgerversammlung er-
folgt durch den Vorsitzenden mit einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen in Textform unter Mitteilung der Ta-
gesordnung und Beifügung der Beratungsunterlagen, in 
denen der Vorstand Gegenstand und Zweck der Be-
schlussvorlage erläutert. Der Vorstand nimmt an der 
Versammlung teil, soweit diese nichts anderes be-
schließt.

(3) Die Gewährträgerversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder eingeladen wurden sowie 
mindestens 60 vom Hundert der Stimmen und neun Ver-
tragsländer vertreten sind. Vertreten ist ein Vertragsland 
auch dann, wenn es ein von einem anderen Vertragsland 
entsandtes Mitglied mit der Stimmabgabe beauftragt 
hat. Die Beauftragung ist wirksam, wenn sie dem Vorsit-
zenden in Textform vorliegt.

(4) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen 
und die Beschlüsse der Gewährträgerversammlung ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzen-
den und dem Schriftführer zu unterzeichnen und unver-
züglich an die Vertragsländer zu übersenden ist; die Nie-
derschrift ist der Versammlung regelmäßig in ihrer 
nächstfolgenden Sitzung zur Bestätigung vorzulegen.

(5) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, 
wenn sich sämtliche Vertragsländer in Textform mit der 
zu treffenden Bestimmung oder mit dieser Form der 
Stimmabgabe einverstanden erklären. Über die Einlei-
tung des Abstimmungsverfahrens entscheidet der Vorsit-
zende; er hat das Abstimmungsergebnis unverzüglich 
protokollieren zu lassen und den Vertragsländern be-
kannt zu geben.

(6) Den Vertretern der Länder in der Gewährträgerver-
sammlung und den Mitgliedern der Ausschüsse werden 
die notwendigen Aufwendungen ersetzt.

(7) Die Gewährträgerversammlung regelt im Übrigen 
ihre Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung.

§ 5
Aufgaben der Gewährträgerversammlung

(1) Aufgabe der Gewährträgerversammlung ist es, den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten 
und zu überwachen. Gegenstand der Beratung und 
Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. 

(2) Die Gewährträgerversammlung beschließt jährlich 
über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes. 
Durch die Entlastung billigt die Gewährträgerversamm-
lung die Verwaltung der Anstalt durch die Mitglieder 
des Vorstandes. Die Entlastung enthält keinen Verzicht 
auf Ersatzansprüche.

I.

2130

Brandschutztechnische Ausstattung und 
Verhalten bei Bränden in Schulen

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Inneres und 
Kommunales – 73-52.09.03 – 

u. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
– 123-4.03.05.02-82835/14 – 

v. 3. 11. 2014

Der Gem. Runderlass des Innenministeriums – 73-
52.09.03 – und des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung v. 19. 5. 2000 (MBl. NRW. S.  650), der zuletzt 
durch RdErl. v. 12. 11. 2009 (MBl. NRW. S. 533) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift wird die Angabe – 125-4.03.05.02-
82835/09 –“ durch die Angabe 

 – 123-4.03.05.02-82835/14 –“ ersetzt.

2.  II Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

 Satz 1 wird aufgehoben. 

  In dem neuen Satz  1 werden die Wörter „und Ver-
kehr“ durch die Wörter „Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr“ ersetzt. 

– MBl. NRW. 2014 S. 646

7126

Satzung der 
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

v. 24. 6. 2014

In Ausführung des Staatsvertrags über die GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder vom 15. 12.  2011 / 
19. 1. 2012 hat die Gewährträgerversammlung am 24. 
Juni 2014 gemäß §  4 Abs.  5 Nr.  1 des Staatsvertrags 
durch Änderung der Satzung vom 2. Juli 2012 die nach-
stehende Satzung erlassen:

§ 1
Rechtsform, Name und Sitz

Die Länder Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, 
Berlin, Brandenburg, die Freie Hansestadt Bremen, die 
Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, der Freistaat Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und der Freistaat Thü-
ringen (im Folgenden: Vertragsländer) haben mit Wir-
kung zum 1. Juli 2012 durch Staatsvertrag (im 
Folgenden: GKL-Staats vertrag) eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen

„GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“

– im Folgenden: „Anstalt“ oder „GKL“ –

mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg und 
München errichtet.

§ 2
Anstaltszweck, Aufgaben

(1) Aufgabe der Anstalt ist die Wahrnehmung der ord-
nungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines aus-
reichenden Glücksspielangebotes durch Veranstaltung 
von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielan-
geboten (Glücksspiele). 

(2) Die GKL ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig 
oder nützlich sind.

§ 3
Organe

(1) Organe der Anstalt sind
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5.   die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit an-
deren staatlichen Lotterien,

6.   Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstü-
cken oder grundstücksgleichen Rechten,

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträgerver-
sammlung hierüber vor.

Der Geschäftsausschuss beschließt verbindlich anstelle 
der Gewährträgerversammlung über:

1.   Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen so-
wie Spielbedingungen,

2.   Muster der Vertriebsvereinbarungen sowie entspre-
chende Regelungen für die Tätigkeiten von Dritten, 
die mit dem Vertrieb beauftragt werden,

3.   Investitionen, für die die Gewährträgerversammlung 
im Rahmen des Beschlusses über den Wirtschaftsplan 
einen Zustimmungsvorbehalt geltend gemacht hat,

4.   Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer als 
ein Jahr,

5.   die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie den 
Abschluss von Vergleichen und den Erlass von Forde-
rungen,

6.   Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnli-
che Haftungen; Gewährung von Krediten.

Der Geschäftsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden 
der Gewährträgerversammlung, dessen Stellvertreter so-
wie fünf weiteren Mitgliedern. 

(3) Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagement-
systems und des internen Revisionssystems sowie der 
Abschlussprüfung, insbesondere mit der Vorprüfung der 
Unterlagen zum Jahresabschluss, der Überwachung der 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Ab-
schlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen sowie 
der Vorbereitung der Wahl und der Beauftragung des 
Abschlussprüfers und von Prüfern für außerordentliche 
Prüfungen. Der Prüfungsausschuss besteht aus bis zu 
fünf Mitgliedern. Der Vorsitzende der Gewährträgerver-
sammlung und dessen Stellvertreter sollen dem Prü-
fungsausschuss nicht angehören. 

(4) Der Personalausschuss berät über:

1.   die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Kündi-
gung der Mitglieder des Vorstandes,

2.   die Zielvereinbarungen und die Abschlussvergütun-
gen/Tantiemen für die Mitglieder des Vorstands,

3.   die Höhe der Bonuszahlungen an die Mitarbeiter der 
Anstalt

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträgerver-
sammlung hierüber vor.

Der Personalausschuss beschließt verbindlich anstelle 
der Gewährträgerversammlung über:

1.  die Erteilung und den Widerruf von Prokuren;

2.   den Abschluss oder die Änderung von Anstellungs-
verträgen, die Zahlung von Abfi ndungen sowie den 
Abschluss von Honorarverträgen,

3.  die Übernahme von Pensionsverpfl ichtungen, 

4.   Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, ins-
besondere die Bildung von Unterstützungsfonds für 
regelmäßig wiederkehrende Leistungen, auch in 
Form von Versicherungsabschlüssen, ferner die 
Richtlinien über Gratifi kationen und andere außeror-
dentliche Zuwendungen an die Belegschaft sowie die 
Richtlinien über die Gewährung von Reise- und Um-
zugskostenvergütungen und von Trennungsgeld,

Dem Personalausschuss gehören der Vorsitzende der Ge-
währträgerversammlung, dessen Stellvertreter sowie 
drei weitere Mitglieder an. 

(5) Die Personen, die neben dem Vorsitzenden und dem 
Stellvertreter der Gewährträgerversammlung den Aus-
schüssen angehören, werden für eine Amtszeit von zwei 
Jahren von der Gewährträgerversammlung aus ihrer 
Mitte gewählt. §  4 Absatz  5 Satz  2 GKL-Staatsvertrag 

(3) Über die in § 4 Absatz.5 GKL-Staatsvertrag und in 
dieser Satzung anderweitig bestimmten Aufgaben und 
Gegenstände hinaus bedürfen folgende Rechtshandlun-
gen und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung der 
Gewährträgerversammlung, bei den Ziff. 6 bis 10 aber 
nur soweit, wie bestimmte, in der von der Gewährträger-
versammlung erlassenen Geschäftsordnung für den Vor-
stand festgelegte Wertgrenzen übertroffen werden:

 1.   Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen so-
wie Spielbedingungen,

 2.   Muster der Vertriebsvereinbarungen sowie entspre-
chende Regelungen für die Tätigkeiten von Dritten, 
die mit dem Vertrieb beauftragt werden,

 3.   Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstü-
cken oder grundstücksgleichen Rechten,

 4.   die gemeinsame Durchführung von Lotterien mit an-
deren staatlichen Lotterien.

 5.   Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Zweig-
niederlassungen und Betriebsstätten,

 6.   Investitionen, für die die Gewährträgerversammlung 
im Rahmen des Beschlusses über den Wirtschafts-
plan einen Zustimmungsvorbehalt geltend gemacht 
hat,

 7.   Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer als 
ein Jahr,

 8.   Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie Abschluss 
von Vergleichen und Erlass von Forderungen,

 9.   Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnli-
che Haftungen; Gewährung von Krediten,

10.   Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen; 
Zahlung von Abfi ndungen sowie Abschluss von Ho-
norarverträgen,

11.  Erteilung und Widerruf von Prokuren,

12.  Übernahme von Pensionsverpfl ichtungen,

13.   Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, ins-
besondere Bildung von Unterstützungsfonds für re-
gelmäßig wiederkehrende Leistungen, auch in Form 
von Versicherungsabschlüssen, ferner Richtlinien 
über Gratifi kationen und andere außerordentliche 
Zuwendungen an die Belegschaft sowie Richtlinien 
über die Gewährung von Reise- und Umzugskosten-
vergütungen und von Trennungsgeld.

(4) Die Gewährträgerversammlung kann weitere Arten 
von Geschäften bestimmen, die nur mit ihrer Zustim-
mung vorgenommen werden dürfen. Die Gewährträger-
versammlung kann die Kompetenz zur Zustimmung auf 
Ausschüsse übertragen. 

(5) Kann ein Beschluss der Gewährträgerversammlung 
in Ausnahmefällen nicht rechtzeitig herbeigeführt wer-
den (Notfall), ist der Vorstand mit Zustimmung des Vor-
sitzenden der Gewährträgerversammlung zu handeln be-
rechtigt. Der Vorstand hat in diesem Fall die Gewähr-
trägerversammlung unverzüglich unter Angabe der 
Gründe für sein Handeln in Textform zu unterrichten.

§ 6
Ausschüsse

(1) Die Gewährträgerversammlung bildet einen Ge-
schäftsausschuss, einen Prüfungsausschuss sowie einen 
Personalausschuss als ständige Ausschüsse. Sie kann 
weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Mit-
gliederzahl bestimmen. Beschlüsse von Ausschüssen sind 
für die Organe der Anstalt nicht verbindlich, es sei denn, 
die Satzung oder der Einsetzungsbeschluss sehen aus-
drücklich etwas anderes vor. 

(2) Der Geschäftsausschuss berät über: 

1.   die Geschäftsordnung und den Geschäftsverteilungs-
plan für den Vorstand,

2.  den Wirtschaftsplan,

3.   neue Glücksspielangebote, die bei der Erlaubnisbe-
hörde beantragt werden sollen,

4.   Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des Ver-
triebs und der Werbung,
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ten und Rechten der Anstalt und der Dritten wird in 
Vertriebsvereinbarungen und entsprechenden Regelun-
gen geregelt. 

§ 10
Wirtschaftsführung

(1) Die GKL ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
führen. Bei der Wirtschaftsführung sind die Ziele und 
Aufgabenstellungen gemäß § 2 Absatz 1 und die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beach-
ten.

(2) § 58 sowie §§ 81 bis 100 und § 104 der Haushaltsord-
nung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23.De-
zember 1971, zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 
(HmbGVBl vom 24. Dezember 2013, S. 503), fi nden An-
wendung. Auf Beteiligungen fi nden die §§ 65 bis 69 ent-
sprechende Anwendung.

(3) Beteiligt sich die GKL nach §  2 Absatz  2 GKL-
Staatsvertrag an Unternehmen, gelten die §§ 53 und 54 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 19. Au-
gust 1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am  27. Mai 
2010 (BGBl.  I S. 671), in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

§ 11
Geschäftsjahr und Wirtschaftsplan

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Vorstand stellt jedes Jahr für das nachfolgende 
Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und legt ihn 
rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Geschäftsjah-
res der Gewährträgerversammlung zur Genehmigung 
vor. Der Wirtschaftsplan gliedert sich in Erfolgs-, Inves-
titions-, Finanz- und Stellenplan. 

(3) Nachträgliche Änderungen des Wirtschaftsplans, die 
zu Erhöhungen von Aufwendungen, Investitionen und 
Personal führen, bedürfen der Zustimmung der Gewähr-
trägerversammlung. Satz  1 gilt nicht, sofern die Erhö-
hungen von Aufwendungen und Investitionen einen Be-
trag von jeweils 250.000 Euro innerhalb eines 
Geschäftsjahres nicht überschreiten. Betriebsnotwen-
dige Abweichungen in den Aufwendungsansätzen des 
Erfolgsplans bedürfen der Zustimmung nicht, soweit sie 
durch höhere Erträge zwangsläufi g entstehen; andern-
falls bedürfen sie der Zustimmung nur, sofern dadurch 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen überschritten 
wird. Die Gewährträgerversammlung kann im Einzelfall 
abweichende Regelungen beschließen.

§ 12
Jahresabschlussbericht und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den 
Lagebericht – gegebenenfalls auch einen Konzernab-
schluss und Konzernlagebericht – nach den Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches  vom 10. 
Mai 1897 (BGBl. III 4100-1), zuletzt geändert am 1. März 
2011 (BGBl. I S. 288, 307), für große Kapitalgesellschaf-
ten sowie des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch  vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 4101-1), zuletzt geän-
dert am 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864, 1870), in der 
jeweils geltenden Fassung aufzustellen. Jahresabschluss 
und Lagebericht sind der Abschlussprüferin oder dem 
Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

(2) Die Abschlussprüfung hat auch die Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes unter Berücksichtigung der für 
 Beteiligungen der öffentlichen Hand geltenden Prü-
fungsbestimmungen und der in §  53 HGrG genannten 
Bereiche zu umfassen. 

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind zu-
sammen mit dem Prüfungsbericht der Abschlussprüferin 
oder des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang 
des Prüfungsberichts der Gewährträgerversammlung 
mit einem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisver-
wendung vorzulegen. Der Prüfungsausschuss prüft den 
Jahresabschluss und den Lagebericht sowie gegebenen-
falls den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht, 
unterrichtet die Gewährträgerversammlung über das 

gilt entsprechend. Scheidet ein Ausschussmitglied vor 
Ablauf seiner Amtszeit aus der Gewährträgerversamm-
lung aus, so wird dessen Nachfolger aus dem entsenden-
den Land in der Gewährträgerversammlung bis zu einer 
Nach- oder Neuwahl Mitglied des betreffenden Aus-
schusses.

(6) Ausschüsse können eine Geschäftsordnung erhalten. 
Über die Geschäftsordnung eines Ausschusses beschließt 
die Gewährträgerversammlung.

(7) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen von Aus-
schüssen mit Ausnahme des Personalausschusses teil, so-
fern der Ausschuss nichts anderes beschließt. 

(8) Beschlüsse von Ausschüssen können nur zustande 
kommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses an der Beschlussfassung teilnehmen; §  4 
Absatz 5 gilt entsprechend. 

(9) Jedes Ausschussmitglied verfügt über eine Stimme. 
Ein Beschluss ist gefasst, wenn auf den Beschlussvor-
schlag eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen entfällt, 
soweit in dieser Satzung oder dem Einsetzungsbeschluss 
nichts anderes bestimmt ist.  

(10) Über die Ausschusssitzungen wird ein Protokoll an-
gefertigt, welches der Gewährträgerversammlung in der 
Regel innerhalb von einem Monat nach der Sitzung zu-
geleitet werden soll. 

§ 7
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern.

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten die Anstalt ge-
richtlich und außergerichtlich, vorbehaltlich der Rege-
lung des § 4 Abs. 3 Satz 2 GKL-StV. Soweit in der Ge-
schäftsordnung und in dem Geschäftsverteilungsplan 
nichts anderes geregelt ist, vertreten zwei Vorstandsmit-
glieder die Anstalt jeweils gemeinsam.

(3) Der Vorstand kann im Rahmen der durch die Ge-
währträgerversammlung erlassenen Geschäftsordnung 
für den Vorstand die Vertretung der Anstalt durch Ertei-
lung von Prokura oder Handlungsvollmacht anderweitig 
regeln.

§ 8
Berichtspfl ichten und Risikoüberwachung

(1) Der Vorstand berichtet der Gewährträgerversamm-
lung regelmäßig, mindestens vierteljährlich in Bezug auf 
die Anstalt und Unternehmen, an denen diese mit Mehr-
heit beteiligt ist oder die von ihr abhängig sind, über

1.   die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grund-
sätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbe-
sondere die Finanz-, Investitions- und Personalpla-
nung), wobei auf Abweichungen der tatsächlichen 
Entwicklungen von früher berichteten Zielen unter 
Angabe von Gründen einzugehen ist,

2.  die Rentabilität der Anstalt,

3.   den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz 
und die Lage der Anstalt,

4.   Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität 
von erheblicher Bedeutung sein können.

Berichte sind in der Regel in Textform zu erstatten.

(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, da-
mit die Anstalt gefährdende Risiken früh erkannt wer-
den.

§ 9
Vertrieb der Lose

(1) Sofern Dritte im Sinne von § 8 Absatz 2 GKL-StV, 
insbesondere staatliche Lotterieeinnehmer und Ver-
kaufsstellen, Glücksspiele der Anstalt vertreiben, erfolgt 
dies im Namen und für Rechnung der Anstalt. 

(2) Näheres zum Verhältnis zwischen der Anstalt und 
den Dritten, zum Verhältnis zwischen den Dritten und 
den Käufern der Produkte der GKL sowie zu den Pfl ich-
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 Ergebnis seiner Prüfung und bereitet deren Beschluss 
über die Feststellung des Jahresabschlusses vor.

(4) Über die Feststellung des Jahresabschlusses ist spä-
testens bis zum Ablauf von acht Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres zu beschließen.

§ 13
Rücklage zum Ausgleich von Planspielrisiken

Zum Ausgleich von Planspielrisiken wird eine Rücklage 
gebildet; über Zuführungen und Entnahmen entscheidet 
die Gewährträgerversammlung. Bei einer Aufl ösung der 
Rücklage ist der Verteilungsschlüssel gemäß §  18 Ab-
satz 5 des GKL-Staatsvertrags zu Grunde zu legen.

§ 14
Übergangsvorschrift

Rückstellungen, die in den Schlussbilanzen der Altan-
stalten enthalten sind, sind im Fall ihrer Aufl ösung, so-
weit sie nicht zur Erfüllung der zu Grunde liegenden 
Verbindlichkeit verbraucht werden, in Anwendung der 
in §  9 Abs.  1 des GKL-StV enthaltenen angemessenen 
Gewinnverwendungsregelung der Ländergruppe als be-
sonderer Gewinnanteil zuzurechnen, deren Altanstalt 
die Rückstellung gebildet hatte, soweit die Abweichung 
zwischen tatsächlichem Aufwand und der Rückstellung 
100.000 Euro übersteigt. Soweit trotz vollständiger Auf-
lösung der Rückstellung mehr als 100.000 Euro zur Er-
füllung der Verbindlichkeit zu leisten sind, wird dieser 
Mehraufwand dieser Ländergruppe bei der Gewinnver-
wendung belastet. Diese Regelungen gelten entspre-
chend für Verbindlichkeiten der Altanstalten, soweit 
 deren Höhe sich durch nachträgliche, bisher nicht be-
kannte Umstände ändert.

§ 15
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Anstalt werden im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht. §  11 Absatz  2 
GKL-StV bleibt unberührt.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 24. Juni 2014 in 
Kraft.

Hamburg/München, 24. Juni 2014

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Gewähr-
trägerversammlung

– MBl. NRW. 2014 S. 646

79023

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Waldbewirtschaftung 

in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– III – 3 40-00-00.34 –
v. 30. 10. 2014

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 26. 11.  
2009 (MBl. NRW. S. 604) wird wie folgt geändert:

 1.  Nummer 1 Satz 3 wird aufgehoben.

 2.  In Nummer 2 wird die Angabe „2.1“ gestrichen.

 3.  Die Nummern 2.2 und 4.1 werden aufgehoben.

 4.  Nummer 4.1.1 wird Nummer 4.1.

 5.   Die Nummer  4.1.2 wird Nummer  4.2 und wie folgt 
geändert: 

  Im ersten Satz wird die Angabe „gem. Nummer 2.1“ 
gestrichen.

 6.  Die bisherige Nummer 4.2 wird aufgehoben.

 7.  Nummer 5.2 wird wie folgt gefasst:

 „5.2
 Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

 Bagatellgrenze: 5 000 Euro“.

 8.  Die Nummern 5.4 bis 5.4.2 werden wie folgt gefasst: 

 „5.4
 Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung:

 –  bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung bei 
mindestens 50 Prozent der Mitglieder des forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlusses der  Waldbe-
sitz 25 Hektar nicht übersteigt.

 –  40 Prozent in allen übrigen Fällen“.

 9.  Die Nummer 6.2 wird aufgehoben.

10.  Nummer 6.3 wird Nummer 6.2.

11.  In Nummer 7.2  wird der letzte Satz aufgehoben.

12.   In Nummer 7.3 Satz 2 wird das Wort „Landesbauf-
tragter“ durch das Wort „Landesbeauftragter“ er-
setzt.

13.   In Nummer  7.3.1 wird die Angabe „7.3.1“ und die 
Wörter „bei Förderung von Betreuungsleistungen 
(Nummer  2.1)“ gestrichen, die Angabe „gem. 
Nr. 6.7.“ durch die Angabe „gemäß Nummer 6.7“ er-
setzt und die Wörter „gem. dem“ durch das Wort 
„gemäß“ ersetzt.

14.  Nummer 7.3.2 wird aufgehoben.

15.  In Nummer  8 wird die Angabe „31.12.2014“ durch 
die Angabe „31.12.2016“ ersetzt. 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 649

805

Handlungsanleitung 
„Bußgeldkataloge zum Arbeitszeit-, 

zum Jugendarbeitsschutz- 
und zum Mutterschutzrecht“

RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Integration und Sozi-
ales – III 2 – 8012 –

v. 30. 10. 2014

Um die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Arbeitszeit-, Jugendarbeitsschutz- und Mutterschutzge-
setz den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, hat eine 
Projektgruppe des Länderausschusses für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik (LASI) neue Richtlinien für die 
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen im 
Sinne der vorgenannten Gesetze erstellt. Bei der Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten ist nach dieser Hand-
lungsanleitung zu verfahren. Von einer Veröffentlichung 
in Druckform im Ministerialblatt wird wegen des 
 Umfangs abgesehen. Sie wird auf der Internetseite des 
MAIS unter www.arbeitsschutz.nrw.de und in der elekt-
ronischen Version der Sammlung des Ministerialblatts 
Nordrhein-Westfalen (https://lv.recht.nrw.de) veröffent-
licht. 

Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Justizmi-
nisterium.

– MBl. NRW. 2014 S. 649
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–  Impulse zur eigenständigen, nachhaltigen Regional-
entwicklung gegeben,

–  endogene Entwicklungspotentiale zur Entfaltung ge-
bracht,

–  regionale Handlungskompetenzen gestärkt,

–  isolierte bestehende Entwicklungsansätze gebündelt,

–  Entwicklungshemmnisse erkannt und beseitigt sowie

–  insgesamt Beiträge geleistet werden, die Herausforde-
rungen der ländlichen Räume zu meistern. 

Zielsetzungen sind dabei:

–  die ländlichen Räume als Wirtschafts-, Lebens- und 
Erholungsraum zu stärken,

–  die im ländlichen Raum lebenden Menschen weiter zu 
qualifi zieren, Armut zu bekämpfen und den sozialen 
Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung 
zu  fördern sowie

–  die natürlichen Lebensgrundlagen, die Biodiversität 
und das Natur- und Kulturerbe zu erhalten, zu rege-
nerieren und langfristig zu sichern.

4.
Rahmenbedingungen der Förderung

Mit der Anerkennung und Zulassung einer Entwick-
lungsstrategie wird der jeweiligen lokalen Aktions-
gruppe ein Bewirtschaftungsrahmen zur Umsetzung die-
ser Strategie zur Verfügung gestellt. Im Hinblick auf 
eine sachgerechte Finanzmittelausstattung der LEA-
DER-Regionen ist dabei vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Europäische Kommission eine Staffelung der 
zur Verfügung gestellten Finanzmittel nach der Einwoh-
nerzahl wie folgt vorgesehen:

II.

Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Wettbewerb zur Auswahl der
 LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen

zur Förderung der Umsetzung integrier-
ter  Entwicklungsstrategien im Rahmen der 
 Maßnahme LEADER des NRW-Programm 

„Ländlicher Raum 2014 – 2020“
Bek. des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– II B2-2090.04.09 –
v. 27. 10. 2014

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, auf der 
Grundlage dieser Ausschreibung, geeignete gebietsbe-
zogene, integrierte Entwicklungsstrategien sowie die 
diese Initiativen tragenden Lokalen Aktionsgruppen 
auszuwählen und im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr.  1305/2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu 
fördern:

1.
LEADER in Nordrhein-Westfalen

LEADER ist ein Förderinstrument der Europäischen 
Union und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes. Der Begriff LEADER 
steht dabei für „Liaison entre actions de développement 
de l´économie rurale“ = „Verbindung zwischen Aktionen 
zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“.

Wichtigste Merkmale von LEADER sind dabei die um-
fassende Einbeziehung der regionalen Akteure (bottom-
up), die Umsetzung individueller regionaler Entwick-
lungsstrategien, die Prozessbegleitung durch ein qualifi -
ziertes Regionalmanagement sowie die Kooperation und 
Vernetzung der LEADER-Regionen und anderer Regio-
nalentwicklungsinitiativen untereinander.

2.
Rechtsgrundlagen

–  Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Be-
stimmungen über den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie 
mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.  1083/2006 des 
Rates (ESI-Verordnung)

–  Verordnung (EG) Nr.  1305/2013 über die Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) 

–  Verordnung (EG) Nr. 808/2014 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr.  1305/2013 
(ELER-Durchführungsverordnung)

–  Entwurf des NRW-Programm Ländlicher Raum (2014 
– 2020)

3.
Ziele des Wettbewerbs

Zur Umsetzung der Artikel 32 bis 35 der ESI-Verord-
nung sowie der Artikel 42 bis 45 der ELER-Verordnung 
– LEADER – ist vorgesehen, landesweit ca. 22-24 lokale 
Aktionsgruppen (im Folgenden LAG genannt) auf der 
Basis integrierter Entwicklungsstrategien anzuerkennen 
und für die Förderung der Umsetzung dieser Strategien 
auszuwählen.

In Übereinstimmung mit den Zielen der ESI-Verordnung 
sowie den Prioritäten des ELER sollen in den ländlichen 
Räumen durch die umfassende Beteiligung der lokalen 
Akteure im Rahmen des bottom-up-Ansatzes
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Einwohner Regionaler Bewirtschaftungsrahmen (in €)

LEADER davon

Beteiligung 
ELER

davon

Beteiligung 
Land NRW

zusätzlicher regionaler 
 öffentlicher Mindestan-
teil

Budget gesamt

>  40.000 2.300.000 1.840.000 460.000 250.000 2.550.000

>  80.000 2.700.000 2.160.000 540.000 300.000 3.000.000

>120.000 3.100.000 2.480.000 620.000 350.000 3.450.000

Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt 
jeweils maximal 65% der zuwendungsfähigen Kosten. 
Der maximale Zuschussbetrag aus LEADER beträgt pro 
Projekt 250.000 €. 

Die laufenden Kosten der lokalen Aktionsgruppen, ein-
schließlich der Kosten für Sensibilisierung, können bis 
zu 20% der öffentlichen Gesamtausgaben für die regio-
nale Entwicklungsstrategie bezuschusst werden.

Fördergegenstand können dabei alle Vorhaben sein, die 
zur Erreichung der sechs Prioritäten des ELER, der 
Ziele des NRW-Programms Ländlicher Raum sowie der 
Schwerpunktsetzungen der jeweiligen LEADER-Region 
(beschrieben in der genehmigten regionalen Entwick-
lungsstrategie der LAG) beitragen. Dazu zählen zum ei-
nen Themensetzungen, die von anderen im NRW-Pro-
gramm Ländlicher Raum beschriebenen Maßnahmen 
nicht erfasst sind, zum anderen besteht auch die Mög-
lichkeit, die im Programm aufgeführten Fördergegen-
stände über die Maßnahme LEADER umzusetzen. Wird 
im Rahmen von LEADER die Möglichkeit zur Umset-
zung der anderen Programmmaßnahmen genutzt, gelten 
die jeweiligen Vorgaben für diese Maßnahme, insbeson-
dere hinsichtlich der Höhe der Förderung. 

Ebenfalls förderfähig sind die Beratungskosten im Zu-
sammenhang mit der Erarbeitung der regionalen Ent-
wicklungsstrategie.

Die aktive Förderung aus LEADER erstreckt sich auf 
den Zeitraum von 2015 – 2020, wobei eine Durchführung 
und Ausfi nanzierung bis 2023 möglich sein wird.

5.
Anforderungen an die Regionen

Gefördert werden nur räumlich zusammenhängende Ge-
biete mit mehr als 40.000 Einwohnern und weniger als 
150.000 Einwohnern innerhalb der Gebietskulisse1 des 
NRW-Programms „Ländlicher Raum“. 

Dabei müssen mindestens die Gemeindegebiete (auch 
teilweise) von drei Kommunen beteiligt sein. 

Eine Ausnahme im Hinblick auf die Einwohnerober- 
bzw. -untergrenzen ist mit entsprechender Begründung 
im Einzelfall möglich, sofern dies aus geographischen, 
historischen, administrativ-politischen, ökologischen 
und/oder ökonomischen Aspekten für die Kohärenz der 
LEADER-Gebiete erforderlich ist. Die Zahl von 175.000 
Einwohnern sollte dabei nicht überschritten werden.

Ortschaften, im Sinne von zusammenhängenden Sied-
lungsbereichen, mit mehr als 30.000 Einwohnern können 
nicht Teil einer LEADER-Region sein.

Das Gebiet sollte hinsichtlich seiner Struktur und der 
endogenen Potentiale weitgehende Homogenität aufwei-
sen.

Eine territoriale Überschneidung von zwei oder mehr 
LEADER-Regionen ist nicht zulässig.

6.
Anforderungen an die lokale Aktionsgruppe

Im Falle der Zulassung als LEADER-Region ist in der 
Region eine so genannte lokale Aktionsgruppe (LAG) 
einzurichten, die für die Umsetzung der regionalen Ent-
wicklungsstrategie verantwortlich ist.

Die LAG ist so zu organisieren, dass sie Träger von 
Rechten und Pfl ichten sein kann (z. B. Verein). An die 

1 vgl. Entwurf des NRW-Programms Ländlicher Raum auf  
www.umwelt.nrw.de (Änderungen vorbehalten)

Zusammensetzung,  Organisation und Struktur der Lo-
kalen Aktionsgruppen werden im Übrigen folgende An-
forderungen gestellt:

–  Die LAG und deren Mitglieder sind im Gebiet ansäs-
sig, bzw. sind im Falle überregionaler Organisationen 
in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Gebiet besonders 
engagiert. 

–  Auf Ebene der Entscheidungsfi ndung und Projektaus-
wahl stellen Wirtschafts- und Sozialpartner mindes-
tens 51 % der stimmberechtigten Mitglieder; zudem 
dürfen einzelne Interessengruppen nicht mit mehr als 
49% der Stimmrechte vertreten sein. Das Projektaus-
wahlgremium ist namentlich zu besetzen; mindestens 
ein Drittel der ordentlichen stimmberechtigten Mit-
glieder müssen Frauen sein. 

Grundsätzlich ist in allen Gremien der LAG anzustre-
ben, dass die Geschlechter ihrem Anteil an der Bevölke-
rung entsprechend vertreten sind. 

–  Die LAG steht allen Bürgerinnen und Bürgern und 
den in der Region relevanten Wirtschafts- und Sozial-
partnern zur Mitarbeit offen.

–  Eine altersgerechte Beteiligung von Kindern und be-
sonders von Jugendlichen ist zu gewährleisten.

–  Die LAG verfügt über eine Geschäftsordnung, die de-
ren ordnungsgemäße Funktion und die Befähigung zur 
Verwaltung der zugeteilten Budgetmittel gewährleis-
tet.

–  Der Ablauf von Entscheidungsprozessen ist transpa-
rent. Er ermöglicht eine Einbeziehung aller relevanten 
Akteure. Die Projektauswahl erfolgt auf Ebene der 
LAG anhand von einheitlichen im Vorfeld festzulegen-
den Auswahlkriterien. Die LAG hat bei der Auswahl 
der Operationen die Kohärenz mit der regionalen Ent-
wicklungsstrategie zu wahren, in dem die Operationen 
nach ihrem Beitrag zum Erreichen der Zielsetzungen 
und Ziel der Strategie priorisiert werden; gleiches gilt 
im Hinblick auf die Festlegung der Zuschussätze im 
Rahmen der geltenden Bestimmungen.

–  Die LAG muss integriert zusammengesetzt sein; dies 
bedeutet, sie muss sich aus Partnern zusammensetzen, 
die aus verschiedenen Bereichen der lokalen Gemein-
schaft kommen: öffentlicher Sektor, privater Sektor 
und bürgerliche Gesellschaft; die Zusammensetzung 
muss den Charakter und den Schwerpunkt der Strate-
gie widerspiegeln.

–  Bei der Entscheidung über die Projektauswahl eigener 
Projekte und bei Projekten, die einen direkten wirt-
schaftlichen Nutzen für die eigene Person, oder die 
vertretene Institution/ Organisation einbringen, dür-
fen Mitglieder aus Gründen der Befangenheit nicht 
mitwirken; entsprechende Regelungen sind in die Ge-
schäftsordnung aufzunehmen,

–  Die LAG verfügt nachweislich über Erfahrungen in 
Planung und Umsetzung von Strategien / Maßnahmen 
ländlicher Entwicklung.

–  Die LAG und ihr Personal verfügen über die zur Um-
setzung der Strategie erforderliche fachliche Kompe-
tenz, neben Kenntnissen und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Regionalentwicklung umfasst das auch die 
Fähigkeit zur administrativen Verwaltung von lokalen 
Projekten

–  Die LAG und Projektträger verpfl ichten sich zum Aus-
tausch von Ergebnissen und Erfahrungen im Rahmen 
der nationalen und europäischen Netzwerke und ha-
ben dafür entsprechende Ressourcen vorgesehen.
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einer ausführlichen Begründung der Gebietsabgren-
zung darzustellen.

–  Die lokale Entwicklungsstrategie muss insbesondere 
den Vorgaben der ELER-Verordnung und der zugehö-
rigen Durchführungsverordnung entsprechen.

–  Die Ziele der Entwicklungsstrategie müssen auf den 
Stärken und Schwächen des Gebiets aufbauen. Die 
Strategie muss konsistent sein, d. h. es muss ein klarer 
Bezug zwischen Ziel, Strategie, Maßnahmen und Pro-
jekten gegeben sein. Übergeordnete Planungen müssen 
berücksichtigt werden. 

–  Die Lokale Entwicklungsstrategie enthält eine Darle-
gung der sonstigen Finanzierungsquellen, mindestens 
jedoch Beschlüsse der jeweiligen Gebietskörperschaf-
ten, aus denen hervorgeht, dass die Gebietskörper-
schaften die lokale Entwicklungsstrategie mittragen 
und alles daran setzen, die Finanzierung der Umset-
zung sicherzustellen. Eine regionale öffentliche Betei-
ligung ist – abhängig von der Regionsgröße – mindes-
tens im Umfang der in der Tabelle „Regionaler 
Bewirtschaftungsrahmen“ (siehe oben unter Ziffer 4) 
benannten Finanzanteile zwingende Voraussetzung.

–  Die Realisierung von Synergien zu anderen europäi-
schen Fonds (EFRE, ESF u. a.) sowie anderen nationa-
len Förderprogrammen, wie beispielsweise der Städte-
bauförderung, ist ausdrücklich erwünscht; eine 
entsprechende Ausgestaltung der Entwicklungsstrate-
gien kann insofern angezeigt sein.

–  Die Schritte und Methoden im Strategiefi ndungspro-
zess berücksichtigen den bottom-up Ansatz ausrei-
chend, die Erarbeitung der Entwicklungsstrategie 
wird in der Region auf breiter Basis und unter Einbin-
dung der lokalen Bevölkerung und aller relevanten 
Entwicklungspartnerinnen und -partner diskutiert 
und ist das Ergebnis eines intensiven Diskussionspro-
zesses in der Region.

8.
Bewerbungsverfahren

Die Bewerbung als LEADER-Region ist schriftlich und 
in verschlossener Form mit dem Vermerk „NICHT 
 ÖFFNEN! – Unterlagen zur Teilnahme am Wettbewerb 
LEADER „

bis zum 16.2.2015 (Datum des Eingangsstempels) an das 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat II B2
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf 

zu richten. 

Der Bewerbung sind das gebietsbezogene integrierte 
ländliche Entwicklungskonzept (GIEK) mit einer maxi-
malen Seitenzahl von 120 DIN A4 Seiten (inkl. Anlagen) 
sowie eine maximal fünfseitige Kurzfassung, jeweils in 
dreifacher Ausführung, beizufügen. Des Weiteren sind 
beide Dokumente als schwarz/weiß druckfähige Dateien 
(pdf) jeweils auf 2 Datenträgern (CD-ROM oder USB-
Stick)  vorzulegen.

Die Auswahl der geeigneten Entwicklungskonzepte er-
folgt im Rahmen einer Bestenauslese. Dazu wird das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz ein fachkundiges Aus-
wahlgremium einsetzen, welches die vorgelegten Ent-
wicklungskonzepte bewertet und in Form eines Ran-
kings zur Auswahl empfi ehlt. 

Die Entscheidung über die Zulassung der nordrhein-
westfälischen LEADER-Regionen wird durch das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen auf Basis der verfügbaren Finanzmittel ge-
troffen. 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Auswahlver-
fahrens ist im zweiten Quartal des Jahres 2015 vorgese-
hen.

–  Die LAG richtet ein Regionalmanagement außerhalb 
der öffentlichen Verwaltung im Umfang von mindes-
tens 1,5 Vollzeitarbeitskräften ein und sichert gegen-
über der Verwaltungsbehörde zu, dieses kontinuierlich 
mindestens bis zum 31.12.2022 aufrecht zu erhalten. 
Darüber hinaus ist im Jahr 2023 ein angemessenes 
Management vorzuhalten, soweit noch Projekte in der 
Umsetzung zu begleiten sind. Das Regionalmanage-
ment kann dabei als eigene Personalstelle der LAG 
oder in anderer geeigneter Art und Weise (z. B. im 
Wege eines Dienstleistungsvertrages) eingerichtet wer-
den.

7.
Anforderungen an die Entwicklungsstrategie

Der LEADER Entwicklungsprozess erfolgt auf der 
Grundlage einer regionalen Entwicklungsstrategie, die 
gleichzeitig auch die Grundlage für die Auswahlent-
scheidung im LEADER-Förderwettbewerb darstellt.

Die vorzulegende regionale Entwicklungsstrategie muss 
folgende Gliederung und Struktur aufweisen:

A)  Festlegung und Abgrenzung des Gebietes und der Be-
völkerung, die von der Entwicklungsstrategie umfasst 
werden,

B)  Beschreibung der Methodik der Erarbeitung der regi-
onalen Entwicklungsstrategie unter der besonderer Be-
rücksichtigung der Einbindung der örtlichen Gemein-
schaft in die Entwicklung der Strategie,

C)  Situative Beschreibung der wirtschaftlichen, räumli-
chen, sozialen und natürlichen Ausgangslage der Region 
anhand von soziostrukturellen, qualitativen und quanti-
tativen Indikatoren, einschließlich einer Bestandsauf-
nahme und Berücksichtigung bestehender Entwick-
lungsansätze und lokaler Prozesse, Netzwerke und 
anderweitiger Trägerstrukturen regionaler Entwicklung 
(z. B. Naturparke, Euregio, Regionalen etc.),

D)  Analyse des Entwicklungsbedarfes und des Potentials 
des Gebietes, einschließlich einer Analyse von Stärken, 
Schwächen, Möglichkeiten und Risiken. In diesem Zu-
sammenhang  sind in jedem Fall entsprechende Darstel-
lungen zur wirtschaftlichen und demographischen Ent-
wicklung des Gebietes sowie zu sozialen 
Handlungsbedarfen, insbesondere in Bezug auf die sozi-
ale Integration von Kindern, Jugendlichen und Familien 
vorzunehmen. 

E)  Entwicklungsziele mit Rangfolge, einschließlich kla-
rer und messbarer Zielvorgaben für Output oder Ergeb-
nisse (Indikatoren). Hierbei sind Verknüpfungen mit den 
übergreifenden Zielsetzungen Innovation, Umwelt-
schutz, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung 
an seine Auswirkungen darzustellen.

F)  Beschreibung der Entwicklungsstrategie, einschließ-
lich einer Beschreibung des integrierten und innovativen 
Charakters der Strategie. Festlegung von mindestens 
drei und höchstens sechs Handlungsfeldern, die sich ko-
härent aus den identifi zierten Handlungsbedarfen ablei-
ten und entsprechend priorisiert sind, einschließlich ei-
ner Benennung und Erläuterung entsprechender 
Leitmaßnahmen (soweit schon möglich). 

G)  Aktionsplan zur Veranschaulichung der Umsetzung 
und Operationalisierung der Ziele in Maßnahmen

H)  Beschreibung der Verwaltungs- und Monitoringvor-
kehrungen zur Strategie, in der die Kapazität der loka-
len Aktionsgruppe zur Umsetzung der Strategie verdeut-
licht wird sowie eine Beschreibung der speziellen 
Vorkehrung für die Selbstevaluierung (Struktur und 
Eignung der LAG).

I)   Finanzierungskonzept mit Zuordnung  indikativer 
Budgets pro Handlungsfeld unter Berücksichtigung des 
unter G) genannten Aktionsplans.

Bei der Erstellung der regionalen Entwicklungsstrategie 
sind folgende Eckpunkte besonders zu beachten:

–  Für die räumliche Abgrenzung der Regionen sind 
nicht die Verwaltungsgrenzen, sondern der Nachweis 
ihrer Homogenität in naturräumlicher, wirtschaftli-
cher und sozialer Hinsicht entscheidend. Diese ist in 
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T a g e s o r d n u n g

1. Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpfl ichtung neuer Mitglieder

3.  „Der LVR: Aktuelles – heute und morgen“
 Vortrag der LVR-Direktorin 

4.  Besetzung des Ausschusses für Inklusion und des 
Schulausschusses

4.1.  Aufhebung des Beschlusses zur Besetzung des Aus-
schusses für Inklusion und des Schulausschusses

4.2.  Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Aus-
schusses für Inklusion und des Schulausschusses

5. Umbesetzung in den Ausschüssen

6.  Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 der wie Ei-
genbetriebe geführten Einrichtungen des LVR

6.1.  Feststellung des Jahresabschlusses 2013 von LVR-
InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwen-
dung sowie über die Entlastung des Betriebsaus-
schusses

6.2.  Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Ge-
winnverwendung sowie über die Entlastung des Be-
triebsausschusses

6.3.  Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 
der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszent-
ralwäscherei und Beschluss über die Gewinnver-
wendung und Verlustbehandlung sowie über die 
Entlastung der Krankenhausausschüsse

6.4.  Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 der LVR-
HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwen-
dung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses

7.  Satzung zur Änderung der Satzung über die Heran-
ziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und 
der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung 
von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozial-
hilfe

8.  Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Aus-
gleichsabgabe an die örtlichen Fürsorgestellen im 
Rheinland für das Jahr 2015 (Ausgleichsabgabesat-
zung 2015)

9.  Änderung der Hauptsatzung des Landschaftsver-
bandes Rheinland

10.  Änderung der Entschädigungssatzung des Land-
schaftsverbandes Rheinland

11.  Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2015 und 2016 mit Haushaltsplan und Anla-
gen

12.  Benehmensherstellung zur Festsetzung der Land-
schaftsumlage 2014 für die Haushaltsjahre 2015 / 
2016

13.  Fragen und Anfragen

Köln, 7. November 2014

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– MBl. NRW. 2014 S. 653

Hinweis:

Die Bewerberregionen werden gebeten, ihre Teilnahme 
am Förderwettbewerb vorab bis zum 30.11.2014 schrift-
lich gegenüber dem Ministerium anzuzeigen.

9.
Kontakt

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf

Telefon: 0211/4566-0
Telefax: 0211/4566-288

www.umwelt.nrw.de

poststelle@mkulnv.nrw.de

Ansprechpartner:
Referat II B2 Integrierte ländliche Entwicklung

Herr Dr. Schaloske 
Telefon: 0211/4566-919 
michael.schaloske@mkulnv.nrw.de

Herr Niermann
Telefon: 0211/4566-288
jens.niermann@mkulnv.nrw.de

– MBl. NRW. 2014 S. 650

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

2. Tagung der 14. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 13. 10. 2014

Die Einberufung mit Tagesordnung zur 2. Tagung der 
14. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe am 20. 
November 2014, 10.00 Uhr in Münster, Plenarsaal des 
Landeshauses, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, ist im Inter-
net unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekannt-
machungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 13.10.2014

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2014 S. 653

Landschaftsversammlung Rheinland 

2. Sitzung 
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 7. 11. 2014

Die 2. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet

am  Freitag, 21. November 2014, 10.00 Uhr

in  Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1

statt.
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